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1 Geltungsbereich für Gesellschaften der EKZ-Gruppe  

 

Soweit Gesetz, Statuten, abweichende Regelungen in Organisationsreglementen der Gruppen-

gesellschaften und vertragliche Bestimmungen nichts anderes vorsehen, gilt diese Weisung  

direkt und unmittelbar für sämtliche Mitarbeitenden der von EKZ beherrschten Gesellschaften 

(sog. Gruppengesellschaften) mit Sitz in der Schweiz. 

 

 

2 Grundsatzerklärung 

 

EKZ sowie sämtliche Gruppengesellschaften (nachfolgend nur noch EKZ) verbieten jede Form 

von sexueller Belästigung, Diskriminierung, Gewalt oder Mobbing (gemeinsam als Beeinträchti-

gung der persönlichen Integrität zusammengefasst) am Arbeitsplatz und verpflichten sich,  

angemessene und zumutbare Massnahmen zu ergreifen, um die Mitarbeitenden davor zu  

schützen.  

 

Betroffenen Personen, die in gutem Glauben entweder Rat suchen oder Beschwerde erheben 

sowie andere Involvierte (etwa Zeuginnen und Zeugen, Vertrauenspersonen, Mitglieder der Be-

schwerdekommission etc.) dürfen aus ihrem Involvement in die Prozesse dieser Weisung keine 

Nachteile erwachsen. Sachverhalte, die unabhängig von einem Involvement, aber zeitlich paral-

lel zu einem Involvement auftreten oder bekannt werden, hindern die EKZ aber nicht daran, die 

notwendigen Disziplinarmassnahmen (je nach Sachverhalt bis und mit fristloser Kündigung) zu 

ergreifen. 

 

Wer diskriminiert, Gewalt ausübt, Mobbing oder sexuelle Belästigung betreibt, hat mit Sanktio-

nen (vgl. Ziffer 7) zu rechnen. Das gilt auch für Personen, die andere wissentlich zu Unrecht  

eines Fehlverhaltens bezichtigen. 

 

Vergeltungsmassnahmen gegen Mitarbeitende, die in gutem Glauben eine Meldung wegen Ver-

letzung der persönlichen Integrität erstatten, werden nicht toleriert. Jede Form von Repressalien 

zieht Sanktionen (vgl. Ziffer 7) nach sich. 

 

 

3 Definitionen 

 

3.1 Mobbing  

 

Mobbing (man spricht auch von Belästigung oder von psychischer Gewalt) bedeutet mehrfach 

wiederholtes, unangemessenes Verhalten gegenüber einem/einer Arbeitnehmer/in oder einer 

Gruppe von Arbeitnehmenden mit dem Ziel, die belästigte Person zu schikanieren, zu demüti-

gen, zu bedrohen oder ihre Würde zu verletzen. Das Mobbingverhalten, das meist innerhalb ei-

ner Organisation auftritt, kann sowohl verbale als auch körperliche Angriffe beinhalten, ebenso 

aber auch subtilere Formen wie soziale Ausgrenzung. Mobbinghandlungen können beispiels-

weise Angriffe sein auf  



 

 

Schutz der persönlichen Integrität am Arbeitsplatz Gruppenweisung 
Nr. 0050  
 
Gilt für: EKZ-Gruppe 
 
Seite 2 von 7 
Zuständig: ZP 
Inkraftsetzung:  01.08.2006 
Aktualisierung: 08.07.2025 

 
▪ die Möglichkeit, sich mitzuteilen oder Information zu erhalten: Nicht ausreden lassen, unter-

brechen, anschreien, Informationen vorenthalten. 

▪ die sozialen Beziehungen: allgemeine Kontaktverweigerung, ignorieren, ausgrenzen, isolie-

ren. 

▪ das soziale Ansehen: lächerlich machen, Gerüchte streuen, Sticheleien, Beleidigungen,  

abschätzige Bemerkungen. 

▪ die Qualität der Berufs- und Lebenssituation: schikanöse und erniedrigende Arbeiten zuwei-

sen, ungerechtfertigte Kritik, Entziehen von wichtigen Aufgaben. 

▪ auf die Gesundheit: Androhung von körperlicher Gewalt, Tätlichkeiten. 

 

Einmalige Vorfälle oder Konflikte zwischen zwei etwa gleichstarken Parteien werden nicht als 

Mobbing bezeichnet. Auch konsequentes Durchsetzen von hoher Leistung durch die Linienvor-

gesetzten gilt nicht als Mobbing. 

 

3.2 Sexuelle Belästigung 

 

Als sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gilt jedes Verhalten mit sexuellem Bezug, das von ei-

ner Seite unerwünscht ist und eine Person in ihrer Würde verletzt. Darunter fallen insbesondere: 

 

▪ sexuelle Anspielungen oder abwertende Bemerkungen über das Äussere von Mitarbeitenden 

▪ sexistische Bemerkungen und Witze über sexuelle Merkmale, sexuelles Verhalten und die 

sexuelle Orientierung von Mitarbeitenden 

▪ zeigen und verbreiten von pornografischem Material 

▪ unerwünschte Einladungen mit sexueller Absicht 

▪ unerwünschte Körperkontakte 

▪ Verfolgen von Mitarbeitenden  

▪ Annäherungsversuche, die mit Versprechen von Vorteilen oder Androhen von Nachteilen  

einhergehen 

▪ sexuelle Übergriffe, Nötigung oder Vergewaltigung 

 

3.3 Diskriminierung 

 

Als Diskriminierung gilt jede Äusserung oder Handlung, die darauf abzielt, eine Person aufgrund 

ihrer Herkunft, Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Le-

bensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer 

körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung ohne sachlichen Grund zu benachteili-

gen, ungleich zu behandeln oder in ihrem Wert herabzusetzen. 
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3.4 Gewalt  

 

Die Gewalt "von aussen" beinhaltet in der Regel physische Gewalt sowie verbale Beleidigungen 

oder Bedrohungen, die gegenüber Mitarbeitenden bei der Arbeit ausgesprochen bzw. ausgeübt 

werden, wobei Gesundheit, Sicherheit oder Wohlbefinden der Beschäftigten gefährdet wird. Die 

Gewalt kann auch einen rassistischen oder sexuellen Aspekt haben. Es spielt keine Rolle, ob 

die Gewalt von Mitarbeitenden der EKZ-Gruppe oder von Personen ausserhalb (z.B. Kunden) 

ausgeübt wird. 

 

Aggressive oder gewalttätige Handlungen nehmen folgende Formen an:  

 

▪ unhöfliches Verhalten – mangelnder Respekt gegenüber anderen, 

▪ körperliche oder verbale Gewalt – Absicht, jemanden zu verletzen, 

▪ Überfälle, Übergriffe Dritter – Absicht, jemanden zu schädigen. 

 

 

4 Pflichten 

 

4.1 Pflichten der Mitarbeitenden 

 

Die EKZ verlangen von allen Mitarbeitenden, dass sie die persönlichen Grenzen respektieren, 

auf die ihre Kolleginnen und Kollegen im zwischenmenschlichen Kontakt berechtigterweise  

Anspruch erheben. 

 

Mitarbeitende der EKZ begegnen sich mit Toleranz und gegenseitigem Respekt. Sie nehmen 

ihre Kolleginnen und Kollegen, ihre Vorgesetzten und ihre Mitarbeitenden mit ihren Stärken und 

Schwächen ernst und respektieren sie in ihrer Würde und Persönlichkeit. Sie tolerieren in ihrem 

Arbeitsumfeld kein verbales, nonverbales, psychisches, physisches oder offenes bzw. versteck-

tes Verhalten, welches Mitarbeitende gezielt in ihrer persönlichen Integrität verletzt.  

 

Von Mitarbeitenden, die sich Mobbing, Diskriminierung oder physischer Gewalt ausgesetzt oder 

sexuell belästigt fühlen, wird erwartet, dass sie mindestens einer der folgenden Optionen nach-

kommen: 

 

▪ der Person, welche ihre persönliche Integrität beeinträchtigt, klare Grenzen setzen bzw.  

mitteilen, dass ihr Verhalten nicht toleriert wird, 

▪ sich an eine Vertrauensperson wenden, um die Sache zu besprechen, oder 

▪ sich beim eigenen oder dem Vorgesetzten der Person, welche ihre persönliche Integrität 

beeinträchtigt, beschweren. 

 

Mitarbeitenden, welche davon Kenntnis erhalten, dass andere Mitarbeitende sexuell belästigt, 

diskriminiert oder gemobbt werden oder Gewalt am Arbeitsplatz ausgesetzt sind, wird empfoh-

len, die betroffene Person auf das Angebot der Vertrauenspersonen hinzuweisen und/oder die 

betroffene Person darin zu bestärken, sich dem/der zuständigen Vorgesetzten und/oder dem  

HR Business Partner anzuvertrauen.  
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4.2 Pflichten der Vorgesetzten 

 

Sämtliche Vorgesetzte sorgen in ihrem Zuständigkeitsbereich für eine angenehme, die persönli-

che Integrität von Mitarbeitenden wahrende, Arbeitsatmosphäre.  

 

Sie haben ihre Mitarbeitenden auf geltende Verhaltensgrundsätze hinzuweisen und gegebenen-

falls korrigierend einzugreifen. Sofern sich das Problem durch das Eingreifen des/der Vorgesetz-

ten nicht lösen lässt, ist der zuständige HR Business Partner zu involvieren. 

 

 

5 Information und Weiterbildung 

 

Für die Organisation der nachfolgend dargestellten Information und Weiterbildung sind folgende 

Stellen verantwortlich: 

 

▪ Information und Weiterbildung der Mitarbeitenden gemäss Ziffer 5.1: HR und Compliance 

Officer (im Rahmen des Verhaltenskodex) 

▪ Information und Weiterbildung von Personen mit Führungsaufgaben gemäss Ziffer 5.2: HR 

▪ Ausbildung von Vertrauenspersonen und Mitglieder der Beschwerdekommission gemäss  

Ziffer 5.3: Geschäftsleitung 

 

5.1 Für alle Mitarbeitenden 

 

Persönliche Integrität am Arbeitsplatz wird in geeigneter Form, insbesondere im Rahmen der 

Mitarbeiterschulungen bei Stellenantritt zum Verhaltenskodex der EKZ, thematisiert. Ziel ist es: 

 

▪ die Mitarbeitenden für die Problematik zu sensibilisieren,  

▪ die Mitarbeitenden zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zu befähigen und  

▪ das Selbstvertrauen der Mitarbeitenden zu stärken sowie ihre Fähigkeiten zu fördern, 

im persönlichen Umgang klare Grenzen zu setzen. 

 

5.2 Für Personen mit Führungsaufgaben 

 

Personen mit Führungsaufgaben werden im Rahmen regelmässiger Weiterbildungen  

 

▪ über die Faktoren informiert, die zu einer die persönliche Integrität der Mitarbeitenden  

wahrenden Arbeitsumwelt beitragen,  

▪ mit ihren Pflichten entsprechend den Grundsätzen der EKZ vertraut gemacht und  

▪ auf die Probleme vorbereitet, denen sie begegnen könnten.  

 

5.3 Für Vertrauenspersonen und Mitglieder der Beschwerdekommission 

 

Alle Personen, denen eine Rolle als Vertrauensperson oder Mitglied der Beschwerdekommis-

sion zukommt, werden für ihre Aufgabe ausgebildet.  
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6 Vorgehen 

 

Der betroffenen Person steht ein informelles sowie ein formelles Vorgehen zur Verfügung. Die 

Wahl des Vorgehens liegt allein im Ermessen der betroffenen Person. Es wird empfohlen, den 

informellen Weg zu beschreiten, bevor sich die betroffene Person formell an die Beschwerde-

kommission wendet.  

 

6.1 Informelles Vorgehen (Vertrauensperson) 

 

Wer guten Glaubens und vertraulich mit einer Person über das Erlebte oder das Beobachtete 

sprechen will, kann sich an eine Vertrauensperson wenden. Die Vertrauensperson behandelt 

entsprechende Meldungen vertraulich und unabhängig. 

 

Innerhalb der EKZ werden mindestens zwei weibliche und zwei männliche interne Vertrauens-

personen bestimmt. Die aktuellen Vertrauenspersonen (inkl. Kontaktmöglichkeiten) werden im 

Insider aufgeführt.  

 

Die Vertrauenspersonen werden von der Geschäftsleitung der EKZ ernannt. 

 

Aufgaben der Vertrauenspersonen: 

 

▪ Problemlage anhören 

▪ Hilfe bieten bei der Erarbeitung einer Übersicht über das Geschehene 

▪ Über weitere Vorgehensmöglichkeiten informieren 

▪ Gewähltes Vorgehen je nach Wunsch begleiten 

▪ Nach bestem Wissen über externe Coaching-, Beratungs- und/oder medizinische  

Unterstützungsangebote informieren 

 

Die Vertrauensperson steht der ratsuchenden Person unterstützend zur Seite und führt selbst 

keine Untersuchung durch.  

 

6.2 Formelles Vorgehen 

 

Personen, die guten Glaubens der Ansicht sind, Opfer einer Handlung gegen ihre persönliche 

Integrität geworden zu sein, das heisst, sich sexueller Belästigung, Diskriminierung, Gewalt oder 

Mobbing ausgesetzt sehen, haben mit oder ohne vorhergehendes informelles Verfahren die 

Möglichkeit, Beschwerde einzureichen. Eingereichte Beschwerden werden von der Beschwerde-

kommission entgegengenommen. 

 

Die Beschwerdekommission wird von der Geschäftsleitung der EKZ ernannt, welche auch die 

vorsitzende Person bestimmt. In der Beschwerdekommission sind beide Geschlechter vertreten. 

 

Die Beschwerdekommission geht gemeldeten, plausiblen Hinweisen so rasch wie möglich nach 

und nimmt dabei eine neutrale Position ein.  
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Beschwerden und Hinweise an die Beschwerdekommission werden nach Möglichkeit vertraulich 

behandelt. Es kann jedoch keine Anonymität zugesichert werden, insbesondere wenn die arbeit-

geberseitige Fürsorgepflicht, gesetzliche Vorgaben oder die Erfordernisse einer allfälligen Unter-

suchung eine Offenlegung erforderlich machen. 

 

Zu den Aufgaben der Beschwerdekommission zählen insbesondere: 

 

▪ Informelle, beratende Vorgespräche mit Mitarbeitenden über die Folgen einer allfälligen  

formellen Beschwerde. 

 

▪ Eingereichte Beschwerden entgegenzunehmen, auf ihre Plausibilität zu prüfen (dazu können 

insbesondere informelle Gespräche geführt werden) und über die Anhandnahme resp. Nicht-

anhandnahme einer Beschwerde zu entscheiden. 

 

▪ Bei Bedarf eine Untersuchung durchzuführen oder gegebenenfalls an aussenstehende Sach-

verständige zu delegieren. Im Rahmen der Durchführung einer allfälligen Untersuchung kann 

die Beschwerdekommission insbesondere: 

o Die Person anhören, welche die Beschwerde eingereicht hat 

o Die Person anhören, welche beschuldigt wird 

o Zeuginnen und Zeugen suchen und anhören 

o einen Untersuchungsbericht verfassen 

o Empfehlungen abgeben 

 

▪ Bei Bedarf Vermittlungsgespräche zur gemeinsamen Lösungssuche oder zur Aufarbeitung 

des Geschehens führen. Im Rahmen von Vermittlungs- oder Einigungsgesprächen können 

Lösungsmöglichkeiten und geeignete Massnahmen vereinbart werden, z.B. schriftliche Ent-

schuldigung oder organisatorische Massnahmen. 

 

▪ Bei Bedarf in Zusammenarbeit mit HR allgemeine Massnahmen für die Verbesserung des  

Arbeitsklimas, der Information sowie der Prävention zuhanden der Geschäftsleitung der EKZ 

auszuarbeiten.  

 

Untersuchungshandlungen, Vermittlungs- oder Einigungsgespräche werden typischerweise  

protokolliert. 

 

Die vorsitzende Person der Beschwerdekommission informiert die Geschäftsbereichsleiter der 

betroffenen Abteilungen üblicherweise über die Anhandnahme einer Beschwerde, allfällige Vor-

kehrungen und Auflagen sowie eine allfällig durchzuführende Untersuchung. Richtet sich die Be-

schwerde gegen ein Geschäftsleitungsmitglied, wird der Vorsitzende der Geschäftsleitung res-

pektive, falls die Beschwerde den CEO selbst betreffen sollte, der Geschäftsbereichsleiter 

Governance & Services informiert. 

 

Nach Abschluss einer anhand genommenen Beschwerde ist die Geschäftsleitung der EKZ über 

das Ergebnis zu informieren und bei Bedarf sind Sanktionen und/oder ergänzende Massnahmen 

zu beantragen. 
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7 Sanktionen 

 

Personen, die andere sexuell belästigen, diskriminieren, mobben oder Gewalt ausüben, aber 

auch Personen, die wissentlich andere zu Unrecht eines Fehlverhaltens bezichtigen, können 

sanktioniert werden. Mögliche Sanktionen sind insbesondere, aber nicht ausschliesslich (wobei 

diese Sanktionen, soweit sinnvoll, auch kumulativ verhängt werden können): 

 

▪ Auflage von Unterstützungsmassnahmen (z.B. Supervision, Coaching) 

▪ Mediation 

▪ Verweis 

▪ Verwarnung mit Androhung der (fristlosen) Kündigung im Wiederholungsfall 

▪ Funktionswechsel 

▪ Ordentliche oder fristlose Kündigung  

▪ Strafanzeige 

▪ Schadenersatzansprüche 

 

 

8 Schlussbestimmungen  

 

Diese Weisung tritt per 8. Juli 2025 in Kraft und ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Mitarbei-

tervertretung wurde vorgängig angehört. 

 


